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Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 

des Schulverbandes Parkstein 
 
 

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 275.726,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  30.000,00 €. 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2011 festgesetzt auf 231.692,00 € und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2011 festgesetzt auf 128 Verbandsschüler. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf 1.810,09 €. 
 

 
Investitionsumlage 

 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Finanzierung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird festgesetzt auf 20.000,00 €. 
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§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft. 
 
 

Neustadt a.d. Waldnaab, den 02.01.2012 
Schulverband Parkstein 

 
gez.  

Schäfer 
Schulverbandsvorsitzender 
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Haushaltssatzung 
der 

Verwaltungsgemeinschaft Pleystein 
für das Haushaltsjahr 

2012 
 

 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40, 41 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Pleystein folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt im 

 Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  620.103,00 € 

und im 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    24.445,00 € ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2012 auf 498.554,00 € festgesetzt. Dieses 
Verwaltungsumlagesoll wird im Verhältnis der jeweiligen Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden 
bemessen. 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand 
vom 31.12.2010 auf insgesamt 4.009 Einwohner festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird daher mit 124,3587 €  je Einwohner berechnet. 

 

Investitionsumlage  

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2012 auf  0,00 € festgesetzt. Dieses Investi-
tionsumlagesoll wird im Verhältnis der jeweiligen Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand 
vom 31.12.2010 auf insgesamt 4.009 Einwohner festgesetzt. 

3. Die Investitionsumlage wird daher mit 0,00 € je Einwohner berechnet. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft. 
 
 
Pleystein, 30. Dezember 2011 
 
Verwaltungsgemeinschaft Pleystein 
 
 
Johann Walbrunn 
Gemeinschaftsvorsitzender 
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Haushaltssatzung 

des 
Schulverbandes Pleystein 

für das Haushaltsjahr 
2012 

 
Auf Grund von Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schul-
verband Pleystein folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt im  

 
 Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  555.271,00 € 
 

und im  
 

Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    38.677,00 € ab. 

 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 

Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung  
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2012 festgesetzt  
auf   458.173,00 € 
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt  
(Verwaltungsumlage).  

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 01. Oktober 2011 festgesetzt auf 189 Verbandsschüler. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf                     2.424,1958 € 
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Investitionsumlage 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung  

von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2012 festgesetzt  
auf     38.677,00 €  
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investi-
tionsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 01. Oktober 2011 festgesetzt auf 189 Verbandsschüler. 

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf                           204,6402 €.  
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 70.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft. 
 
 
Pleystein, 30. Dezember 2011 
 
Schulverband Pleystein 
 
 
Johann Walbrunn 
Schulverbandsvorsitzender 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Etzenricht – Kohlberg 

für das Haushaltsjahr 2012 
 
 

I. 
 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 Bay SchFG und Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit -KommZG  i.V.m. Art. 63 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO-, hat die Schulver-
bandsversammlung des Schulverbandes Etzenricht-Kohlberg in ihrer öffentlichen Sitzung am 05.12.2011 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 40 KommZG 
i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt gemacht wird. 
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§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  87.300,00 € 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit     1.000,00 € 
ab. 

 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1) Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus- 
    gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2012 auf 85.500,00 € festgesetzt und  
    nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
    vom 01.10.2011 auf 106 Verbandsschüler festgesetzt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 806,6038 € festgesetzt. 

 
2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2012 in Kraft. 
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II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 22.12.2011 Nr. 21-941-242/2011 festge-
stellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG in Verbindung  mit Art. 40 Abs. 1 
KommZG und Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer in 92702 Kohlberg, Gladiolenweg 22, während der allge-
meinen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Etzenricht, 02.01.2012 
Schulverband Etzenricht-Kohlberg 
 
 
Wallinger 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

��� 
 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Vorbacher Gruppe 

für das Haushaltsjahr 2012 
 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 63 ff GO in Verbindung mit den §§ 16 ff der Verbandssat-
zung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Versorgung der Vorbacher Gruppe in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 29.11.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen, 
die hiermit gemäß Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt gemacht wird: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
    in den Einnahmen und Ausgaben mit 160.700 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
    in den Einnahmen und Ausgaben mit   16.900 € 
 
ab. 
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§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Kassenkredite werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.12.2011, 
Nr. 21-941-218/2011 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile 
enthält. 
 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tag nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang bei 
der Geschäftsstelle des Wasserzweckverbandes Vorbacher Gruppe, in der Verwaltungsgemeinschaft Kir-
chenthumbach, 91281 Kirchenthumbach, Bahnhofstr. 18, während der allgemeinen Dienststunden zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Vorbach, 22. Dez. 2011 
 
Wasserzweckverband Vorbacher Gruppe 
 
 
Hofmann 
Verbandsvorsitzender 
 
 

��� 
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Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes für die Hauptschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 

 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes für die Hauptschule 

Altenstadt a.d.Waldnaab 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
 
Auf Grund Art. 9 Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 41 Abs. 1 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erläßt der Schulverband für die Hauptschule Altenstadt a.d.Waldnaab folgende Haus-
haltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       365.400 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit        27.000 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 
(1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben des  

 Verwaltungshaushalts wird auf 315.000 € festgesetzt (Verwaltungsumlage). 
 
(2) Die Investitionsumlage für das Haushaltjahr 2012 wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf insgesamt 315.000 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten Gemeinden nach der  
 festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag (01. Oktober) besuchen,  
 umgelegt. 
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(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2011 besuchten,  

  beträgt 134 Verbandsschüler (ohne Gastschüler). 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf  2.350,75 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 25.000 € festgesetzt. 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 11.01.2012 
Schulverband für die Hauptschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
Gez. 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

 
Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 23.11.2011, Az. 21-941-199/2011 mitge-
teilt, daß die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang beim 
Schulverband für die Hauptschule Altenstadt a.d.Waldnaab, Rathaus, Zimmer Nr. 1.04, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 11.01.2012 
Schulverband für die Hauptschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

��� 
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Haushaltssatzung 

des 
Abwasserzweckverbandes Altenstadt a.d. Waldnaab, 

Neustadt a.d. Waldnaab, Störnstein 
(Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab) 

für das Haushaltsjahr 2012 
 
Auf Grund des § 18 der Verbandssatzung und der Art. 41, 42 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) erläßt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit       590.202,00 Euro 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit       207.137,00 Euro 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verbandsumlage: 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) 
wird auf         544.000,00 Euro 
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder wie folgt verteilt: 
Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab 4.813 Einwohner     106.131,82 Euro 
Stadt Neustadt a.d. Waldnaab 5.829 Einwohner     128.535,71 Euro 
Gemeinde Störnstein 1.458 Einwohner       32.150,47 Euro 
Gemeinde Theisseil    235 Einwohner           5.182,00 Euro 
 
Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab 213.373 cbm      106.152,23 Euro 
Stadt Neustadt a.d. Waldnaab 252.317 cbm      125.526,71 Euro 
Gemeinde Störnstein   69.459 cbm        34.555,58 Euro 
Gemeinde Theisseil   11.589 cbm          5.765,48 Euro 
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zusammen: 
Gemeinde Altenstadt a.d. Waldnaab                   212.284,05 Euro 
Stadt Neustadt a.d. Waldnaab        254.062,42 Euro 
Gemeinde Störnstein          66.706,05 Euro 
Gemeinde Theisseil          10.947,48 Euro 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 100.000,-- Euro festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft. 
 
 
Neustadt a.d. Waldnaab, den 8. Dezember 2011 
 
Abwasserzweckverband Altenstadt a.d. Waldnaab, 
Neustadt a.d. Waldnaab, Störnstein 
 
Gez. Rupert Troppmann 
1. Vorsitzender 
 

II. 
 
Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22. Dezem-
ber 2011 Nr. 21-941-244/2011 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtige Be-
standteile enthält. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang bei 
der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes Altenstadt a.d. Waldnaab, Neustadt a.d. Waldnaab, 
Störnstein in Neustadt a.d. Waldnaab, Stadtplatz 2, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
Neustadt a.d. Waldnaab, den 11 Januar  2012 
 
Abwasserzweckverband Altenstadt a.d. Waldnaab 
Neustadt a.d. Waldnaab, Störnstein 
 
 
Rupert Troppman 
1. Vorsitzender 

 
��� 
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Verantwortung. 
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